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Zum Muttertag vom 9. Mai 1954
für „Die Staatsbürgerin" von Ernst Sehönholzer, Zürich

Nach dem Humor nun aber auch beiliger Ernst aus Ehrfurcht
vor dem Leben!

Wenn die Gegner und Gegnerinnen des Frauenstimm-
u. Wahlrechtes auch nur ein wenig einsichtig wären
dann würden sie einsehen, d aas sie sich mit ihrer Haltung ins eigene
Fleisch schneiden, seiher den Ast zersägen auf welchem sie sitzen, selber
sich betrügen, wenn sie einem l eil des Volkes die elementarsten Menschen-
rechte durch Starrsinn vorenthalten:
wenn sie einem Teil des Volkes in Permanenz Pflichten auferlegein ohne
ihm gledchgewichtige Rechte einzuräumen, schwere Pflichten die da sind
Kinder zu gebären und sie aufzuerziehen, den Haushalt durchzubringen.
Steuern zu bezahlen und so weiter:
wenn sie einen Teil des Volkes von Staates wegen bevormunden wie man
Zuchthäuslern, Dieben, Mördern, Liederlichen Leuten die bürgerlichen
Ehren und Rechte entzieht:
dann würden sie einsehen, dass Frauen, Mütter ihrem Lande un-
möglich vollwertige Kinder, die einst zu grossen Männern und Frauen
ethisch und geistig hochstehenden Formates heranwachsen sollten, ge-
hären können, wenn sie psychisch in ständiger Rechtlosigkeit, permanent
in einer Art von Untertanenschaft, ja staatlicher Entrechtung leben und
atmen müssen, wenn sie schwanger gehen. Man glaube doch ja nicht,
dass dieses selbst unbewusste widernatürliche und permanente Gefühl
der Rechtlosigkeit und der einseitigen PI lichten-Auferlegung nicht nach
und nach ins Unterbewußtsein versinkt, es trübt und verschmutzt, ähn-
lieh wie man zum Schaden des Landes einen Grundwasser-Trinkwasser-
ström trübt und verschmutzt durch die gewissenlose Zufuhr von schmut-
zigen Abwässern. So schadet diese Rechtlosigkeit und die naturgemäss
durch solches Unrecht provozierte Empörung auch dem werdenden Kinde
im Mutterleib und, wenn es dann geboren und gross wird, so nimmt dieses
— erwachsen geworden — irgendwie Rache an der Umwelt, sei es, dass es
durch moralische Schwäche oder geistige Impotenz die Allgemeinheit be-
lastet oder sonstwie im Rechtsempfinden zum schwachen Geschlecht se-
hört.

Ich bin davon überzeugt, dass wenn einmal keine störenden Einflüsse
auf die werdenden Mütter wirkten und die werdenden Kinder in den
Leibern der Mütter genau nach dem Willen des Schöpfers sich vollkom-
men ungestört von jedem negativen psychischen Einfluss entwickeln könn-
tien grosse, gesunde, geistig und sittlich hochstehende Männer und Frauen
zur Regel und nicht zur Ausnahme würden wie jetzt.

„Unser ganzer moralischer Organismus ist dazu gemacht — sagt
Maeterlinck mit Recht — in der Gerechtigkeit zu leben, gleich wie unser
Körper dazu gemacht ist in der Atmosphäre unseres Erdballes zu leben !"
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Man kann nicht verstehen, dass in dem „Rechtsstaat Schweiz" das

Verfassungswort: „Alle Schweizer sind vor dem Gesetze
gleich !" nur auf die männlichen Erwachsenen angewendet wird. Die
das tun, wissen nicht, was sie damit tun, nämlich, dass sie sich selber bloss
stellen.

Wie kann man von einem Rechtsstaat reden und schreiben, solange
ein Teil des Volkes bewusst und starrköpfig von der Rechtssetzung durch
die Nicht-Stimmberechtigung ausgeschlossen ist durch die Frauenstimm-
rech ts -Gegner.

Wie recht hat doch ein Max H u b e r der ehemalige Präsident des

internationalen Schiedsgeriohtshofes und des Internationalen Roten Kreu-
zes, wenn er erklärt: „frei sei nur der, der über Landes-
Gesetze, denen er unterstellt ist, selber abstimmen
oder sie selber abändern könne. W er ist aber das Volk
Gehören ihm wirklich nur die männlichen Erwachsenen an, nicht audi
die Frauen?"

Ich bin der Meinung, dass in der Schweiz nur solche Bürger die
Stimmfähigkeit und das Stimm- und Wahlrecht haben sollten, die diesen
fundamentalen Rechtsgrundsatz durch eine persönliche Unterschrift als
selbstverständlich anerkennen und bestätigen. Sonst nicht! Soviel gesun-
des, primitives Rechtsempfinden müsste ein Schweizerbürger auch auf-
bringen, sonst ist er eben geistig noch nicht reif zur Ausübung des Stimm-
rechtes.

„Je veux l'homme maître de lui même, afin qu'il soit mieux le
serviteur de tous!" hat ein Alex. Vi n et einstmals mit Recht gesagt
und das gilt heute noch mehr denn je! Es sieht wirklich komisch, mehr
als komisch aus, wenn Schweizerbürger sich für den Freiheitskampf der
alten Schweizer begeistern, aber selber keinen Finger rühren wollen in
der Gegenwart, im Gegenteil noch verhindern, dass in der gegenwärtigen
Schweiz unrühmlich, unwürdige Uniertanenverhältnisse endlich einmal
und dazu endgültig abgeschafft werden, die nicht nur moralischen,
sondern auch geistigen und materiellen Schaden in unserem Lande anrieh-
tem- Es wäre, wenn es nicht faul stände im Staate Schweiz in dieser
Beziehung, wenn das Rechtsempfinden intakt wäre, z. B. undenkbar, dass

jährlich für 860 Mill. Fr. Alkoholgeträ.nke und rund 300 Mill. Fr. für
Rauchwaren ausgegeben würden, von Schwachen, die die Folgen dieses
Genusses nicht zu übersehen vermögen.
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